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(57) Hauptanspruch: Ladevorrichtung (1), insbesondere um
Frachtgut (F) auf einer Verkehrsfläche (V) zu befördern und
in ein Transportfahrzeug ein- bzw. aus diesem auszuladen,
umfassend eine Basisstruktur (2), eine Ladestruktur (3) mit
einer Frachtgutaufnahme (10) und eine zwischen der Basis-
struktur (2) und der Ladestruktur (3) doppelt wirkende Hub-
einrichtung (4), gekennzeichnet durch die folgenden Merk-
male:
die Ladestruktur (3) umfasst einen Hubrahmen (11), an wel-
chem die Hubeinrichtung (4) angreift, und einen Frachtgut-
träger (12), der an dem Hubrahmen (11) über eine Auszieh-
führung (13) mit einer quer zur Hubrichtung (B) orientierten
Ausziehrichtung (A) gelagert ist und die Frachtgutaufnahme
(10) aufweist;
ein der Fortbewegung der Ladevorrichtung (1) auf der Ver-
kehrsfläche (V) dienendes Fahrwerk (43) ist Teil des Fracht-
gutträgers (12).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Lade-
vorrichtung, geeignet insbesondere um Frachtgut auf
einer Verkehrsfläche zu befördern und in ein Trans-
portfahrzeug ein- bzw. aus diesem auszuladen, um-
fassend eine Basisstruktur, eine Ladestruktur mit ei-
ner Frachtgutaufnahme und eine zwischen der Basis-
struktur und der Ladestruktur doppelt wirkende Hub-
einrichtung.

[0002] Im Stand der Technik gibt es eine Reihe von
Vorschlägen für Ladevorrichtungen der vorstehend
angegebenen Art, welche übereinstimmend der Ziel-
setzung dienen, das Be- bzw. Entladen von Trans-
portfahrzeugen mit Frachtgut zu erleichtern, damit
dies – samt dem Befördern des Frachtguts auf ei-
ner Verkehrsfläche – möglichst durch eine einzige
Person erledigt werden kann. Auf diese Weise soll
beispielsweise der Personalaufwand beim Ausliefern
von Frachtgut reduziert werden, indem ein Beifahrer,
der ausschließlich kurzfristig beim Ladevorgang tätig
wird, überflüssig wird. Indem die Hubeinrichtung dop-
pelt-wirkend ausgeführt ist, kann sie nicht nur zum
Anheben bzw. Absenken der Ladestruktur (samt dem
geladenen Frachtgut) verwendet werden, sondern in
gleicher Weise – bei auf die Ladefläche des Trans-
portfahrzeugs aufgesetzter Ladestruktur – zum An-
heben der Basisstruktur, um die Ladevorrichtung auf
der Ladefläche des Transportfahrzeugs verstauen zu
können.

[0003] Repräsentiert wird der einschlägige Stand
der Technik insbesondere durch Veröffentlichungen
wie die FR 1 506 606 A, DE 25 30 634 A1,
US 4 061 237 A, WO 83/04226 A1, US 4 613 272 A,
WO 92/07746 A1, EP 0 889 000 A1,
US 2005/0042068 A1 und CN 201896055 U.

[0004] Bekannt sind darüber hinaus (vgl.
US 4 288 195 A) Hebegeräte für Ladewagen, bei-
spielsweise um diese auf das Niveau einer LKW-La-
defläche anzuheben. Das Hebegerät ist mittels Rol-
len manövrierbar. Für die Aufnahme des Ladewa-
gens dergestalt, dass dieser beispielsweise auf die
Ladefläche eines LKW gefahren werden kann, weist
das Hebegerät zwei Schienen auf.

[0005] Die WO 2006/006860 A2 offenbart eine Ein-
richtung, mittels derer sich ein Gabelstapler selbst
auf die Ladefläche eines LKW heben kann. Hierzu
wird der LKW mit einer Vorrichtung ausgestattet, mit
der die Ladegabel eines Gabelstaplers koppelbar ist.
Bei dementsprechend mit dem LKW gekoppelter La-
degabel kann mittels der Hubeinrichtung des Gabel-
staplers dessen Fahrgestell so weit angehoben wer-
den, dass der Gabelstapler auf die Ladefläche des
LKW gefahren werden kann.

[0006] Obwohl ersichtlich ein (zunehmender) Be-
darf für Ladevorrichtungen der eingangs angegebe-
nen Art besteht, konnten sich – mit einer Ausnah-
me – die diversen Vorschläge nicht in der Praxis eta-
blieren. Und auch die – unter dem Handelsnamen
”Innolift” – vertriebene Ladevorrichtung gemäß der
WO 92/07746 A1 bzw. der CN 201896055 U erfüllt
die in sie gesetzten Erwartungen nicht.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Ladevorrichtung der eingangs ange-
gebenen Art bereitzustellen, die sich durch eine ver-
besserte Praxistauglichkeit auszeichnet.

[0008] Gelöst wird diese Aufgabenstellung gemäß
der vorliegenden Erfindung, indem bei einer Lade-
vorrichtung der eingangs angegebenen Art die La-
destruktur einen Hubrahmen, an welchem die Hub-
einrichtung angreift, und einen Frachtgutträger, der
an dem Hubrahmen über eine Ausziehführung mit
einer quer zur Hubrichtung orientierten Ausziehrich-
tung gelagert ist und die Frachtgutaufnahme auf-
weist, umfasst, wobei ein der Fortbewegung der
Ladevorrichtung auf der Verkehrsfläche dienendes
Fahrwerk Teil des Frachtgutträgers ist. In einer syn-
ergetischen funktionalen Wechselwirkung miteinan-
der resultieren die in Kombination miteinander für
die erfindungsgemäße Ladevorrichtung bestimmen-
den Merkmale in einer Reihe gravierender praxisre-
levanter Vorzüge, welche insbesondere die Einsatz-
möglichkeiten der Ladevorrichtung substantiell erwei-
tern, deren Handhabung erleichtern und die Sicher-
heit um ein entscheidendes Maß erhöhen, wobei zu-
gleich eine all diese Vorzüge aufweisende Ladevor-
richtung konstruktiv vergleichsweise einfach – und
somit zuverlässig – sowie leicht und kompakt ausge-
führt sein kann. Gerade im Hinblick auf die Sicher-
heit ist – im Zusammenwirken mit den übrigen für
die erfindungsgemäße Ladevorrichtung charakteris-
tischen Merkmalen – verantwortlich, dass die Lade-
struktur in dem Sinne mehrteilig aufgebaut ist, dass
die Frachtgutaufnahme an einem Frachtgutträger an-
geordnet ist, welcher über eine Ausziehführung an
einem Hubrahmen gelagert ist, an welchem wieder-
um die – das Heben und Senken der Ladestruk-
tur bei auf der Verkehrsfläche aufstehender Basis-
einheit bewirkende – Hubeinrichtung angreift. Denn
auf diese Weise kann das Frachtgut ohne gleich-
zeitige Bewegung der Basisstruktur relativ zu der
Verkehrsfläche (Ausgangsfläche) in den Laderaum
bzw. auf die Ladefläche (Zielfläche) des Transport-
fahrzeugs verschoben werden. Weder beim Bela-
den des Transportfahrzeugs mit dem Frachtgut, noch
beim Entladen des Frachtguts aus dem Transport-
fahrzeug muss bei angehobener Last bzw. ange-
hobenem Frachtgut die Ladevorrichtung, d. h. de-
ren Basisstruktur auf der Verkehrsfläche verfahren
werden. Dies ist gerade im Hinblick auf Anwendun-
gen, bei denen eine vergleichsweise unebene Ver-
kehrsfläche bzw. ein vergleichsweise unebener sons-
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tiger Untergrund existiert (beispielsweise beim Bau-
stellenbetrieb) ein unschätzbarer Vorteil, weil ein sol-
cher unebener Untergrund bei Verwendung von be-
kannten (insbesondere mit schwerer Fracht belade-
nen) Ladevorrichtungen deren Verfahren erheblich
erschwert und darüber hinaus insbesondere bei ei-
nem Verfahren der Ladevorrichtung mit angehobe-
ner Last wegen einer Kippgefahr ein erhebliches Si-
cherheitsrisiko darstellt. Anders, als dies für jenen
Stand der Technik (US 4613272, WO 92/07746 und
CN 201896055 U) gilt, bei welchem die Basisstruk-
tur ein Stück weit unter das Transportfahrzeug ge-
schoben wird, lässt sich die erfindungsgemäße Lade-
vorrichtung auch in der (oft tatsächlich vorliegenden)
Situation einsetzen, dass das Transportfahrzeug an
eine Bordsteinkante herangefahren wird, und zwar
typischerweise so weit, dass sich diese etwa unter
der Ladekante befindet. Auch ist der Arbeitsablauf,
wie er in Anwendung der Erfindung möglich ist, ho-
mogener und durch weniger Unterbrechungen ge-
prägt, als dies für den Stand der Technik (insbeson-
dere unter Verwendung von Ladevorrichtungen nach
der WO 92/07746 A1 und der CN 201896055 U) gilt,
nämlich insbesondere in Anbetracht dessen, dass
die Ladevorrichtung nach dem Aufladen typischer-
weise noch auf der Ladefläche des Transportfahr-
zeugs rangiert wird. Hierfür ist nach dem Stand der
Technik erforderlich, die Last – durch teilweises An-
heben der Ladestruktur – erneut auf die das Fahr-
werk aufweisende Basisstruktur zu übergeben, wo-
hingegen bei erfindungsgemäßen Ladevorrichtungen
die Last sogleich auf das an dem Frachtgutträger
angeordnete Fahrwerk abgesetzt wird (insbesonde-
re auf Räder, die zusammen mit den lasttragenden
strukturellen Bereichen des Frachtgutträgers Teil des
der Fortbewegung der Ladevorrichtung dienenden
Fahrwerks sind). Eine Reihe weiterer Vorteile werden
aus der nachfolgenden detaillierten Erläuterung der
vorliegenden Erfindung und spezifischer bevorzugter
Weiterbindungen ersichtlich.

[0009] Die vorstehenden – wie auch die noch folgen-
den – Erläuterungen der vorliegenden Erfindung zei-
gen, dass die die erfindungsgemäße Ladevorrichtung
definierenden Merkmale, soweit nichts anderes an-
gegeben ist, breit zu verstehen sind. So kann die Ba-
sisstruktur jede beliebige konstruktive und statische
Gestalt aufweisen, mittels derer sich die maßgebli-
che Funktion, die Hubstruktur auf der Verkehrsflä-
che abzustützen, erfüllen lässt. Als Hubeinrichtung
ist wiederum jede Einrichtung geeignet, mittels de-
rer sich, bei auf der Verkehrsfläche abgestützter Ba-
sisstruktur die Ladestruktur anheben (und absenken)
und bei fixierter, d. h. beispielsweise auf der Lade-
fläche eines Transportfahrzeugs abgestützter Lade-
struktur die Basisstruktur anheben (und absenken)
lässt. Ebenfalls ist der Begriff der ”Verkehrsfläche”
weit auszulegen und beinhaltet jeden tragfähigen, d.
h. begehbaren bzw. befahrbaren Untergrund. Wei-
terhin ist unter ”Hubrahmen” jede Struktur zu ver-

stehen, die geeignet ist, mit der Hubeinrichtung ver-
bunden zu werden und die von dem Frachtgutträger
(samt aufgenommenem Frachtgut) über die Auszieh-
führung auf den Hubrahmen übertragenen Kräfte in
die Hubeinrichtung einzuleiten. Auch hinsichtlich der
”Ausziehführung” existieren keine konstruktiven Be-
schränkungen; vielmehr kann eine solche ”Auszieh-
führung” durch jede im Wesentlichen linear längen-
veränderbare Struktur realisiert werden, die imstan-
de ist, quer zur Ausziehrichtung Kräfte zu übertragen.
Auch die Angabe, wonach die Ausziehrichtung ”quer”
zur Hubrichtung orientiert wird, besagt im weitesten
Sinne nicht mehr, als dass die Ausziehrichtung mehr
oder weniger rechtwinklig zur Hubrichtung orientiert
ist, also insbesondere bei einer mehr oder weniger
vertikalen Hubrichtung mehr oder weniger horizontal.

[0010] Auch und gerade hinsichtlich des ”Fahr-
werks” gibt es kaum konstruktive Einschränkungen.
Während sich die vorliegende Erfindung für die meis-
ten Anwendungen mit Vorteil mit Räderfahrwerken
realisieren lässt, welche bevorzugt vier Räder auf-
weisen, so ist dies keinesfalls zwingend. Andere ge-
eignete Fahrwerke, die für bestimmte Anwendun-
gen mit Vorteil einsetzbar sind, sind beispielsweise
Raupenfahrwerke, Kufenfahrwerke, Luftkissenfahr-
werke, Magnetschwebefahrwerke und dergleichen.
Entscheidend ist allein, dass eine Fortbewegung auf
festen Untergrund wie der Verkehrsfläche und/oder
der Ladefläche eines Transportfahrzeugs möglich ist.
Wenn im Folgenden die vorliegende Erfindung an-
hand einer Ausführungsvariante erläutert wird, bei
der das Fahrwerk als Räderfahrwerk ausgebildet ist,
so dient dies allein der Erleichterung des Verständ-
nisses, ohne dass hiermit eine Beschränkung auf Rä-
derfahrwerke verbunden wäre. Die aufgezeigten Ge-
sichtspunkte gelten, sofern sich nichts anderes er-
gibt, in gleicher Weise für andere Fahrwerkstypen.

[0011] Gemäß einer ersten bevorzugten Weiterbil-
dung der Erfindung umfasst das – einen Teil der
Frachtgutaufnahme bildende – Fahrwerk (vorzugs-
weise vier) Räder, welche besonders bevorzugt rand-
seitig an dem Frachtgutträger angeordnet sind, und
zwar idealerweise direkt unter den seitlichen Begren-
zungen des Frachtgutträgers bzw. unmittelbar außer-
halb neben diesen. So ergibt sich eine große Spur-
weite des Fahrwerks, was einen bedeutenden sicher-
heitsrelevanten Aspekt darstellt. Zudem lassen sich
insbesondere in diesem Falle Räder mit einem ver-
gleichsweise großem Durchmesser einsetzen, was
die Handhabung erleichtert und – wiederum im Hin-
blick auf die Verwendung der Ladevorrichtung auf
einem unebenen Untergrund – ebenfalls ein sicher-
heitsrelevanter Aspekt ist. Im Interesse einer guten
Handhabbarkeit ist bevorzugt mindestens ein Teil der
Räder lenkbar, d. h. die betreffenden Räder sind z. B.
als Lenkrollen (ggf. feststellbar für Geradeausfahrt)
ausgeführt; dies erleichtert das Manövrieren der La-
devorrichtung auf der Verkehrsfläche und/oder der

Page 3 of 17



DE 10 2013 008 020 B4    2016.02.18

4/17

Ladefläche des Transportfahrzeugs. Zudem ist be-
vorzugt zumindest ein Teil der Räder mit Bremsen
ausgestattet, die beispielsweise beim Ladevorgang
dann angezogen werden, wenn der Frachtgutträger
auf der Ladefläche des Transportfahrzeugs abge-
setzt wurde und – unter Verwendung der Hubeinrich-
tung – die Basisstruktur anzuheben ist, um anschlie-
ßend wieder unter die Ladestruktur geschoben zu
werden. (Im Hinblick auf die Möglichkeit, die Hubein-
richtung raumsparend möglichst flach unter der La-
destruktur unterzubringen, ist die weiter unten ein-
gehend erläuterte Verwendung eines Scherenhebers
besonders zu bevorzugen.) Für die Handhabung der
Ladevorrichtung ist dabei günstig, wenn die Brem-
sen fernbetätigbar sind, beispielsweise von einer am
rückwärtigen Ende der Ladevorrichtung angeordne-
ten, mit entsprechenden Bedienelementen ausge-
statteten Handhabe aus.

[0012] Nachdem die Basisstruktur bei angehobener
Last nicht auf dem Untergrund bewegt zu werden
braucht, wird sich typischerweise eine hinreichende
Kippsicherheit mit einer Basisstruktur erzielen las-
sen, die sich seitwärts nicht über die Spurbreite der
Räder hinaus erstreckt. Dies ermöglicht einen kom-
pakten Aufbau der Ladevorrichtung, wobei im Allge-
meinen die Basisstruktur sogar vollständig in dem
Zwischenraum zwischen den Rädern Platz findet. Sie
kann allerdings auch auf der der Ausziehrichtung ent-
gegen gesetzten Seite Stützfüße aufweisen, deren
Ausladung im Wesentlichen der Spur der Räder ent-
spricht. Für extreme Einsätze kommt, gemäß einer
abermals anderen Weiterbildung der Erfindung, auch
in Betracht, die Basisstruktur mit ausfahrbaren, aus-
ziehbaren und ausklappbaren Stützfüßen auszustat-
ten, um die Standsicherheit nochmals zu steigern.

[0013] Nachdem das zum Befördern der Ladevor-
richtung (ggfs. samt aufgenommenem Frachtgut)
auf der Verkehrsfläche geeignete Fahrwerk Teil des
Frachtgutträgers ist, brauchen an der Basisstruktur
keine Räder angeordnet zu sein. Dies spart Gewicht
und ist unter statischen Gesichtspunkten von großem
Vorteil. Absolut zwingend ist die Abwesenheit von
Rädern bzw. Rollen an der Basisstruktur indessen
nicht. So können beispielsweise (kleine) Rollen vor-
gesehen sein, welche allein dazu dienen, beim Ver-
fahren der Ladevorrichtung auf der Verkehrsfläche
das Gewicht der Basisstruktur zu stützen, so dass
diese nicht von der Hubeinrichtung angehoben zu
werden braucht.

[0014] Gemäß einer abermals anderen bevorzug-
ten Weiterbildung der vorliegenden Erfindung um-
fasst die Hubeinrichtung einen Scherenheber. Dies
ist günstig im Hinblick auf die Kinematik als auch im
Hinblick auf die Statik sowie die Möglichkeit, die er-
findungsgemäße Ladevorrichtung äußerst kompakt
und leicht auszuführen. Namentlich lässt sich im Fal-
le der Verwendung eines Scherenhebers als Teil der

Hubeinrichtung letztere besonders flach und raum-
sparend zusammenlegen, so dass sie in dieser Kon-
figuration unter der Ladestruktur untergebracht wer-
den kann. Mit insoweit besonderem Vorteil ist dabei
mindestens einer der Lenker des Scherenhebers ge-
kröpft ausgeführt und/oder greift ein Antriebselement
versetzt zum Gelenkpunkt des Scherenhebers an ei-
nem der Lenker an, was die Bereitstellung ausrei-
chend hoher Hubkräfte bei – bei abgesenkter Lade-
struktur – besonders flachen Scherenhebern ermög-
licht. Im Sinne günstiger kinematischer Verhältnisse
ist die in Ausziehrichtung (der Frachtgutaufnahme)
gelegene Lagerung des Scherenhebers an der Ba-
sisstruktur besonders bevorzugt als Festlager ausge-
führt; d. h. die der Ausziehrichtung entgegengesetzt
gelegene Lagerung des Scherenhebers an der Ba-
sisstruktur ist als Loslager (mit in mindestens einer
Linearführung geführtem Stützelement) ausgeführt.

[0015] Eine andere bevorzugte Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung zeichnet sich dadurch aus,
dass die Hubeinrichtung eine elektrische oder eine
elektrohydraulische Antriebseinheit umfasst. Dies er-
möglicht kompakte und gleichwohl sehr leistungsfä-
hige Ladevorrichtungen, wobei namentlich bei grö-
ßeren, zum Heben besonders schwerer Frachtgüter
bestimmten Ladevorrichtungen der Einsatz elektro-
hydraulischer Antriebseinheiten für die Hubeinrich-
tungen besonders vorteilhaft ist. Eine insoweit vor-
gesehene elektrische Speichereinheit der Antriebs-
einheit ist besonders bevorzugt an der Ladestruk-
tur angeordnet, und zwar besonders bevorzugt am
Hubrahmen an dessen in Ausziehrichtung vorne lie-
gender Frontseite. Dies trägt, ohne dass eine (bei
Anordnung der Speichereinheit an dem Frachtgutträ-
ger erforderliche) aufwändige Verlegung von elektri-
schen Leitungen notwendig ist, zu einer vergleichs-
weise günstigen Gewichtsverteilung bei, insbeson-
dere im Hinblick auf die Phase des Anhebens bzw.
Absenkens der Basisstruktur bei auf die Ladefläche
des Transportfahrzeugs aufgesetztem Frachtgutträ-
ger. Wenn dabei die elektrische Speichereinheit ei-
nen Ladeanschluss aufweist, welcher an die elek-
trische Anlage eines (als Kraftfahrzeugs ausgeführ-
ten) Transportfahrzeugs anschließbar ist, so genügt
für typische Anwendungen eine vergleichsweise klei-
ne elektrische Speichereinheit. Dies ist vorteilhaft im
Hinblick auf Kosten, Gewicht und Baugröße der La-
devorrichtung. Günstig ist auch, die elektrische Spei-
chereinheit der Antriebseinheit als Wechselakku aus-
zuführen. Dies gestattet die sehr kleinformatige Aus-
führung der Speichereinheit, damit diese in eine ver-
gleichsweise kompakte Ladevorrichtung passt, ohne
dass die Nutzungsmöglichkeiten der Ladevorrichtung
hierdurch beschränkt würden. Ein der Ladevorrich-
tung entnommener Wechselakku kann an der elektri-
schen Anlage eines Transportfahrzeuges aufgeladen
werden.
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[0016] Eine weitere Antriebseinheit bewirkt in einer
abermals anderen bevorzugten Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung das Ausfahren und Einfah-
ren des Frachtgutträgers relativ zum Hubrahmen.
Ein solcher Ausfahrantrieb kann beispielsweise elek-
trisch ausgeführt sein. Ebenfalls könnte ein sol-
cher Ausfahrantrieb beispielsweise einen Hydraulik-
zylinder umfassen, der von dem Hydraulikaggregat
der elektro-hydraulischen Antriebseinheit der Hub-
einrichtung versorgt wird. Unter Aspekten der Be-
triebssicherheit ist vorteilhaft, wenn auf den Ausfahr-
antrieb eine Steuerung einwirkt, welche die Ausfahr-
bewegung unter Berücksichtigung von sicherheitsre-
levanten Kenngrößen steuert. So kann in der Steue-
rung beispielsweise das Signal mindestens eines an
dem Frachtgutträger, bevorzugt im Bereich frontsei-
tiger Räder, angeordneten, der Erfassung der Po-
sition des Frachtgutträgers relativ zu einer Ladeflä-
che dienenden Sensors dergestalt verarbeitet wer-
den, dass das (über einen festgesetzten Ausfahr-
weg von beispielsweise 400 mm fortgesetzte) Aus-
fahren des Frachtgutträgers unterbunden wird, wenn
sich das Fahrwerk nicht zumindest teilweise über ei-
ner Ladefläche befindet. Auch die Höhe des Fahr-
werks des Frachtgutträgers oberhalb der Ladefläche
kann in der Steuerung dergestalt berücksichtigt wer-
den, dass ein (weiteres) Ausfahren des Frachtgutträ-
gers unterbunden wird, wenn sich das Fahrwerk in ei-
ner oberhalb eines zulässigen Werts liegenden Höhe
über einer Ladefläche befindet. Weiterhin können in
der Steuerung des Ausfahrantriebs Signale von Last-
sensoren, welche Stützfüßen der Basisstruktur und/
oder Rädern des Fahrwerks zugeordnet sind, in dem
Sinne ausgewertet werden, dass ein (weiteres) Aus-
fahren des Frachtgutträgers unterbleibt, wenn eine
auf eine zunehmende Kippgefahr hindeutende Be-
lastungssituation ermittelt wird. Die besagten sicher-
heitsrelevanten Kenngrößen können zusätzlich (oder
alternativ) auch für die Erzeugung einer Benachrich-
tigung bzw. Warnung verwendet werden.

[0017] Unter statischen Gesichtspunkten kann es
günstig sein, wenn die Basisstruktur zu ihrer Abstüt-
zung auf der Verkehrsfläche eine vergleichsweise
große, durchgehende Auflagefläche aufweist. Umge-
kehrt kann es indessen für bestimmte Anwendungen
auch vorteilhaft sein, an der Basisstruktur ausgepräg-
te Stützfüße anzuordnen. Dies gilt namentlich dann,
wenn zumindest einem Stützfuß ein Lastsensor (s.
o.) zugeordnet wird, der die Lastsituation überwacht
und beispielsweise ein Signal auslöst, wenn sich die
Lastverteilung einem im Hinblick auf die Standsicher-
heit kritischen Punkt annähert. Derartige Lastsenso-
ren können mit dem gleichen Vorteil auch mindestens
einem der an dem Frachtgutträger angeordneten Rä-
der zugeordnet sein.

[0018] Der Frachtgutträger und der Hubrahmen sind
besonders bevorzugt relativ zueinander verriegelbar.
Und die Hubeinrichtung ist bevorzugt in einer teilwei-

se angehobenen Stellung der Ladestruktur sperrbar.
Dies ermöglicht es, für die Fahrt des Transportfahr-
zeuges die Ladevorrichtung auf der Ladefläche da-
durch zu sichern, dass die Ladestruktur mittels der
Hubeinrichtung so weit angehoben wird, dass die an
dem Frachtgutträger angeordneten Räder von der
Ladefläche abgehoben werden, wobei zudem über
die Verriegelung des Frachtgutträgers relativ zum
Hubrahmen die Lage des Frachtgutträgers und so-
mit des Frachtguts relativ zur Basisstruktur gesichert
wird. Vorteilhafterweise ist dabei, beispielsweise über
einen entsprechende Einstellung in einer Steuerung
der Ladevorrichtung, eine solche (teilweise angeho-
bene) Stellung der Hubeinrichtung fest vorgegebe-
nen, in der das Fahrwerk des Frachtgutträgers gera-
de außer Kontakt mit dem Untergrund gebracht wird,
so dass sich das gesamte Gewicht von Ladevorrich-
tung und Last – bei möglichst niedrigem Schwerpunkt
– ausschließlich über die Basisstruktur auf dem Un-
tergrund abstützt. Zur Sicherung des Frachtguts an
bzw. auf dem Frachtgutträger weist Letzterer bevor-
zugt zur Anbringung von Befestigungs- und/oder Si-
cherungsmitteln für das Frachtgut geeignete Halte-
rungen auf, beispielsweise Ösen, Bohrungen, Durch-
brüche oder Haken.

[0019] Für die Bedienung der Ladevorrichtung samt
deren Rangieren bzw. Manövrieren sowie die Be-
tätigung vorgesehener Antriebe weist die Ladevor-
richtung bevorzugt an ihrem rückwärtigen, der Aus-
ziehrichtung entgegengesetzten Ende eine Handha-
be auf, die mit entsprechenden, der Betätigung der
Antriebe dienenden Bedienelementen ausgestattet
ist. Bevorzugt ist eine solche Handhabe an der Basis-
struktur oder dem Hubrahmen angeordnet. Die An-
ordnung und Ausgestaltung der Handhabe erfolgt da-
bei bevorzugt dergestalt, dass sie weder ein (vor-
zugsweise vollständiges) Unterschieben der Basis-
struktur unter die Ladestruktur behindert, noch stän-
dig nennenswert über die Minimalkontur der Haupt-
komponenten des Ladegeräts (bei abgesenkter La-
destruktur und eingefahrenem Frachtgutträger) über-
steht. In diesem Sinne kann die Handhabe beispiels-
weise gelenkig schwenk- bzw. klappbar und/oder ein-
schiebbar an der Basisstruktur oder am Hubrahmen
angebracht sein. Die Handhabe und/oder ihre Anbrin-
gung an der Basisstruktur bzw. dem Hubrahmen ist
dabei vorzugsweise so ausgeführt, dass an ihr an-
geordnete Griffe auch bei einer bestimmungsgemäß
beim Betrieb des Ladevorrichtung erfolgenden Ver-
änderung der Höhe von Basisstruktur bzw. Hubrah-
men über dem Untergrund ihre eigene Höhe nicht
oder nur geringfügig verändern. Vor dem gleichen
Hintergrund ist, gemäß einer anderen bevorzugten
Weiterbildung, besonders vorteilhaft, wenn die Hand-
habe eine ausfahrbare, z. B. teleskopische verlänger-
bzw. verkürzbare Deichsel aufweist; denn dies er-
leichtert die Bedienung der Ladevorrichtung bei ihrer
bestimmungsgemäßen Verwendung, während derer
sich die Höhe des Hubrahmens und der Basisstruk-
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tur über der Verkehrsfläche ändert. Besonders kom-
fortabel ist es, wenn die Länge der Deichsel mittels
eines Längenverstellantriebs veränderbar ist. Dieser
kann, im Interesse einer weiter gesteigerten Bedien-
freundlichkeit, mit dem Hubantrieb phasenweise in
dem Sinne koppelbar sein, dass sich die Länge der
Deichsel automatisch verkürzt, wenn die Komponen-
te (Basisstruktur oder Hubrahmen), an der sie an-
gebracht ist, mittels der Hubeinrichtung angehoben
wird. Im Falle der Anbringung der Deichsel an dem
Hubrahmen ist hierfür eine (phasenweise) inverse
Koppelung des Längenverstellantriebs der Deichsel
mit dem Antrieb der Hubeinrichtung vorzusehen. Un-
ter ergonomischen Gesichtspunkten ist im Übrigen
vorteilhaft, wenn die Ausfahrrichtung der Deichsel
schräg zur Hubrichtung orientiert, d. h. insbesondere
leicht nach hinten geneigt ist.

[0020] Für eine möglichst vielfältige Nutzbarkeit der
erfindungsgemäßen Ladevorrichtung weist bei die-
ser, gemäß einer abermals anderen bevorzugten
Weiterbildung, der Frachtgutträger einen austausch-
baren, funktions- bzw. anwendungsspezifischen Auf-
satz auf. Ein solcher Aufsatz kann beispielsweise ei-
ne (ebene) Ladeplattform, eine Schüttgutaufnahme
oder eine Spezialhalterung (z. B. für eine Kabeltrom-
mel) umfassen.

[0021] Namentlich besonders große Ladevorrichtun-
gen können mit einem zusätzlichen, auf mindestens
eines der Räder wirkenden Fahrantrieb ausgestattet
sein, der zur Unterstützung der Bedienperson beim
Bewegen der Ladevorrichtungen auf der (ggf. unebe-
nen) Verkehrsfläche bzw. der Ladefläche des Trans-
portfahrzeugs (einschließlich des Rangierens) ein-
setzbar ist.

[0022] Im Sinne der vorstehenden Erläuterungen
der Erfindung stellt sich der bei deren Nutzung voll-
ziehender Ablauf wie folgt dar: Frachtgut bzw. Last
wird auf einem Frachtgutträger, der Teil einer anheb-
baren Ladestruktur ist und über ein der Fortbewe-
gung dienendes Fahrwerk verfügt, aufgenommen auf
einer Ausgangsfläche befördert. Eine Basisstruktur
wird auf der Ausgangsfläche abgesetzt, und die La-
destruktur wird – auf der Basisstruktur abgestützt – so
weit angehoben, dass das Fahrwerk des Frachtgut-
trägers sich oberhalb des Niveaus einer gegenüber
der Ausgangsfläche erhöhten Zielfläche befindet. Der
Frachtgutträger wird quer zur Hubrichtung ausgefah-
ren und dabei über die Zielfläche verfahren, und zwar
ohne dass gleichzeitig die Basisstruktur bewegt wird,
wobei sich der Frachtgutträger bei jenem Verfahren
(ggf. nach einem Absenken) mit seinem Fahrwerk
auf der Zielfläche abstützt. Die Basisstruktur wird,
wenn der Frachtgutträger vollständig auf der Zielflä-
che aufsteht, vollständig angehoben und in Richtung
auf die Frachtgutaufnahme eingefahren und über die
Zielfläche verfahren. Eine Fortbewegung der Fracht
bzw. Last auf der Zielfläche mittels des Fahrwerks

des Frachtgutträgers kann sich anschließen, ebenso
ein Lagesichern durch Abheben des Frachtgutträger-
Fahrwerks von der Zielfläche unter Aufsetzen der Ba-
sisstruktur auf der Zielfläche.

[0023] Die erfindungsgemäße Ladevorrichtung
kann, was allerdings für typische Anwendungen
nicht erforderlich ist, mindestens eine frontseitig an
dem Frachtgutträger angeordnete veränderlich posi-
tionierbare Behelfsrolle aufweisen. Diese kann not-
falls im Rahmen des Übersetzens des Frachtgutträ-
gers auf die Ladefläche des Transportfahrzeugs ein-
gesetzt werden, beispielsweise bei instabilen Stand
der Basisstruktur aufgrund eines nicht tragfähigen
Untergrunds oder aber wenn die Ladevorrichtung aus
irgend welchen Gründen nicht unmittelbar an das
Transportfahrzeug heran gefahren werden konnte.

[0024] Aus den vorstehenden Erläuterungen ist er-
sichtlich, dass die Be- bzw. Entladung von Transport-
fahrzeugen mittels der erfindungsgemäßen Ladevor-
richtung nur eine beispielhafte von vielen denkba-
ren Anwendungen darstellt. Einsetzbar ist die erfin-
dungsgemäße Ladevorrichtung, die insoweit auch als
kombinierte Beförder- und Hubvorrichtung bezeich-
net werden könnte, auch in diversen anderen Anwen-
dungsumgebungen, beispielsweise in der Kommis-
sionier- und Lagertechnik.

[0025] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung
anhand zweier in der Zeichnung veranschaulichter
Ausführungsbeispiele näher erläutert. Dabei zeigt

[0026] Fig. 1 in Seitenansicht eine erste Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Ladevorrich-
tung in einer ersten Konfiguration,

[0027] Fig. 2 in perspektivischer Ansicht die Ausfüh-
rungsform nach Fig. 1 in ihrer ersten Konfiguration,

[0028] Fig. 3 in Seitenansicht die Ausführungsform
nach den Fig. 1 und Fig. 2 in einer zweiten Konfigu-
ration,

[0029] Fig. 4 in perspektivischer Ansicht die Ausfüh-
rungsform nach den Fig. 1 bis Fig. 3 in ihrer zweiten
Konfiguration,

[0030] Fig. 5 in Seitenansicht die Ausführungsform
nach den Fig. 1 bis Fig. 4 in einer dritten Konfigura-
tion,

[0031] Fig. 6 in perspektivischer Ansicht die Ausfüh-
rungsform nach den Fig. 1 bis Fig. 5 in ihrer dritten
Konfiguration,

[0032] Fig. 7 in perspektivischer Ansicht eine zwei-
te Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Lade-
vorrichtung in einer ersten Konfiguration,

Page 6 of 17



DE 10 2013 008 020 B4    2016.02.18

7/17

[0033] Fig. 8 die Ausführungsform nach Fig. 7 in ei-
ner zweiten Konfiguration,

[0034] Fig. 9 die Ausführungsform nach den Fig. 7
und Fig. 8 in einer dritten Konfiguration

[0035] Fig. 10 die Ausführungsform nach den Fig. 7
bis Fig. 9 in einer vierten Konfiguration und

[0036] Fig. 11 in vergrößerter Darstellung in einem
Vertikalschnitt eine Ladevorrichtung mit einer über ei-
nen bevorzugten Scherenheber verfügende Hubein-
richtung.

[0037] Die in den Fig. 1 bis Fig. 6 in verschiedenen
Konfigurationen (d. h. Betriebssituationen) und An-
sichten gezeigte Ladevorrichtung 1 dient der Beför-
derung von Frachtgut F auf einer Verkehrsfläche V
sowie dem Einladen des Frachtguts in ein Transport-
fahrzeug bzw. dem Ausladen aus diesem.

[0038] Die Ladevorrichtung umfasst drei Hauptkom-
ponenten, nämlich eine Basisstruktur 2, eine Lade-
struktur 3 und eine zwischen der Basisstruktur 2 und
der Ladestruktur 3 wirkende, dem Anheben und Ab-
senken der Ladestruktur 3 dienende Hubeinrichtung
4. Die Hubeinrichtung 4 ist dabei in dem Sinne dop-
pelt-wirkend ausgeführt, dass sie auch geeignet ist,
bei ortsfester Ladestruktur 3 die Basisstruktur 2 an-
zuheben.

[0039] Die Basisstruktur 2 ist als Grundrahmen 5
ausgeführt mit zwei Längsträgern 6 und zwei sich
zwischen und quer zu diesen erstreckenden Querträ-
gern 7. Beidseits stehen von den Längsträgern 6 zwei
ausgesteifte Stützfüße 8 seitwärts ab. Im Sinne einer
– aus Gründen der Standsicherheit ggf. zweckmäßi-
gen – Modifikation der Basisstruktur 2 können auch
ausfahrbare, ausziehbare oder ausklappbare Stütz-
füße mit einer im Einsatz breiteren Ausladung zum
Einsatz kommen.

[0040] Die Ladestruktur 3, die eine – vorliegend ei-
ne als Ladeplattform 9 ausgeführte – Frachtgutauf-
nahme 10 aufweist, umfasst einen Hubrahmen 11, ei-
nen Frachtgutträger 12 mit der Ladeplattform 9 und
eine Ausziehführung 13, mittels derer der Frachtgut-
träger 12 an dem Hubrahmen 11 ausziehbar (Pfeil
A) gelagert ist. Der Hubrahmen 11 umfasst Längs-
träger 14 und sich zwischen und quer zu diesen er-
streckende Querträger 15. An ihm greift die Hubein-
richtung 4 an. Die Ausziehrichtung A, in welcher der
Frachtgutträger 12 aus seiner zu dem Hubrahmen 11
im Wesentlichen fluchtenden Stellung in eine gegen-
über dem Hubrahmen 11 versetzte Stellung ausfahr-
bar ist, ist dabei quer zu der Hubrichtung (Pfeil B) ori-
entiert, welche durch die Hub- und Senkbewegung
der Ladestruktur 3 gegenüber der Basisstruktur 2 de-
finiert ist. Durch Einsatz einer Zwischenschiene 16
ist die Ausziehführung 13 als Vollauszug ausgeführt,

so dass der Frachtgutträger 12 in seiner ausgefahre-
nen Stellung vollständig gegenüber dem Hubrahmen
11 versetzt ist. Der Frachtgutträger 12 weist (nicht
näher dargestellte) Halterungen auf, die zur Anbrin-
gung von Befestigungs- und/oder Sicherungsmitteln
für das Frachtgut F geeignet sind. Im Sinne einer
– anwendungsbezogenen – Modifikation könnte der
Frachtgutträger 12, an den jeweiligen spezifischen
Einsatz angepasst, im übrigen statt einer Ladeplatt-
form 9 beispielsweise eine Schüttgutaufnahme (wie
einen Trog oder dergl.) oder eine Spezialhalterung
(wie eine Kabeltrommelhalterung oder dergl.) aufwei-
sen.

[0041] Die Hubeinrichtung 4 umfasst einen Scheren-
heber 17 mit zwei gekreuzten Lenkerpaaren, wobei
jeweils ein Lenker 19 des einen Lenkerpaars mit ei-
nem Lenker 20 des anderen Lenkerpaars im Kreu-
zungspunkt 18 gelenkig verbunden ist. Die Lenker
19, 20 eines jeden Lenkerpaars sind an ihrem ei-
nem Ende mit dem betreffenden Bauteil über ein
Festlager 21, 22 gelenkig verbunden und an ihrem
anderen Ende an dem anderen Bauteil längs einer
Linearführung 23, 24 verschiebbar geführt. So sind
die Lenker 19 des ersten Lenkerpaars an ihrem un-
teren – und in Ausziehrichtung A vorderen – Ende
25 mit dem Grundrahmen 5 über ein Festlager 21
gelenkig verbunden und an ihrem oberen Ende 26
an dem Hubrahmen 11 längs einer Linearführung 23
verschiebbar geführt; und die Lenker 20 des zwei-
ten Lenkerpaars sind an ihrem oberen Ende 27 mit
dem Hubrahmen 11 über ein Festlager 22 gelenkig
verbunden und an ihrem unteren Ende 28 an dem
Grundrahmen 5 längs einer Linearführung 24 ver-
schiebbar geführt. Der Kreuzungspunkt 18 der bei-
den Lenkerpaare wandert demgemäß beim Anheben
der Ladestruktur 3 auf einer Kreisbahn um das Fest-
lager 21 der Lenker 19 des ersten Lenkerpaares und
bewegt sich dabei (auch) mit einer Bewegungskom-
ponente in Ausziehrichtung A. Im Sinne einer – aus
kinematischen Gründen ggf. zweckmäßigen – Modi-
fikation des Scherenhebers 17 können auch (als sol-
ches bekannte) gekröpfte Lenker zum Einsatz kom-
men.

[0042] Vier der Fortbewegung der Ladevorrichtung
1 auf der Verkehrsfläche V – für das Befördern des
Frachtguts F auf dieser – dienende Räder 29, 30 sind
an dem Frachtgutträger 12 angeordnet, und zwar
randseitig an diesem unmittelbar unterhalb der Sei-
tenränder 31. Sie bilden mit den Rahmenteilen 42
des Frachtgutträgers 12 ein Fahrwerk 43. Die – in
Ausziehrichtung A – vorderen Räder 29 sind vor-
liegend als Bockrollen ausgeführt, die hinteren Rä-
der 30 demgegenüber als Lenkrollen, wobei ersicht-
lich auch andere Ausführungen der Räder (z. B. vier
Lenkrollen) möglich sind. Die Räder 29, 30 weisen
(feststellbare) Bremsen auf, mittels derer sich ein
unbeabsichtigtes Wegrollen des Frachtgutträgers 12
bzw. der Ladevorrichtung 1 unterbinden lässt. An der
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Basisstruktur 2 sind demgegenüber vorliegend keine
Räder angeordnet. Die Stützfüße 8 der Basisstruktur
2 sind so dimensioniert, dass sie zwischen den hin-
teren Rädern 30 des Frachtgutträgers 12 hindurch-
passen. Im Sinne einer Modifikation könnten die hin-
teren Stützfüße 8 allerdings auch nach hinten hinter
die hinteren Räder 30 versetzt und in diesem Falle so
dimensioniert werden, dass ihre Ausladung im We-
sentlichen der Spur der Räder 29, 30 entspricht. Seit-
wärts über die Spurbreite der Räder 29, 30 hinaus
sollte sich die Basisstruktur 2 indessen – im Interesse
einer guten Handhabbarkeit der Ladevorrichtung 1 –
nicht erstrecken.

[0043] Die Ladevorrichtung 1 weist mehrere Antrie-
be auf. So ist insbesondere die Hubeinrichtung 4
mit einer Antriebseinheit ausgerüstet. Diese umfasst
zwei parallel zueinander angeordnete Hydraulikzy-
linder 32, die sich, gelenkig an einem der Querträ-
ger 15 des Hubrahmens 11 angelenkt, zwischen dem
Hubrahmen 11 und dem im Kreuzungspunkt 18 der
Lenkerpaare des Scherenhebers 17 angeordneten
Gelenkbolzen erstrecken. Der Beaufschlagung der
Hydraulikzylinder 32 dient ein – nicht dargestelltes
– Hydraulikaggregat, dessen Pumpe elektrisch be-
trieben wird. Die elektrische Speichereinheit der An-
triebseinheit ist an dem Frachtgutträger 12 angeord-
net. Sie weist einen Ladeanschluss auf, der an die
elektrische Anlage eines als Kraftfahrzeug ausge-
führten Transportfahrzeugs anschließbar ist. Alterna-
tiv wäre, insbesondre für Ladevorrichtungen mit re-
duzierter Leistung, beispielsweise die rein elektrische
Ausführung der Antriebseinheit der Hubeinrichtung 4
möglich.

[0044] Mittels eine weiteren Antriebs, nämlich eines
zwischen dem Hubrahmen 11 und dem Frachtgut-
träger 12 wirkenden elektrischen Ausfahrantriebs ist
der Frachtgutträger 12 in seine ausgefahrene Stel-
lung aus- und seine zu dem Hubrahmen 11 fluchten-
de Stellung einfahrbar. Weiterhin ist – beispielswei-
se durch Arretieren der Ausziehführung 13 oder Blo-
ckieren des Ausfahrantriebs – der Frachtgutträger 12
relativ zum Hubrahmen 11 verriegelbar und die Hub-
einrichtung 4 in einer teilweise angehobenen Stel-
lung der Ladestruktur 3 sperrbar. Auf diese Weise er-
folgt eine Sicherung der Ladevorrichtung 1 (und des
aufgenommenen Frachtguts F) auf der Ladefläche
des Transportfahrzeugs während des Transports, in-
dem nämlich der Frachtgutträger 12 relativ zu dem
Hubrahmen 11 gesperrt und die Ladestruktur 3 als
ganzes so weit angehoben wird, dass die Räder 29,
30 nicht mehr auf der Ladefläche aufliegen, so dass
das gesamte Gewicht von Frachtgut F und Ladevor-
richtung 1 über deren Grundrahmen 5 auf der Lade-
fläche abgestützt wird.

[0045] Die Bedienung bzw. Betätigung der verschie-
denen Antriebe durch eine Bedienperson erfolgt bei
der Ausführungsform nach den Fig. 1 bis Fig. 6 durch

Bedienelemente, die in die an dem Frachtgutträger
12 angebrachten Griffe 33 integriert sind. Namentlich
in dieser Hinsicht verfolgt die zweite, in den Fig. 7
bis Fig. 10 illustrierte Ausführungsform einen ande-
ren Ansatz. Denn bei dieser ist an dem Hubrahmen
11 an dessen der Ausziehrichtung A entgegengesetz-
tem Ende 34 eine Handhabe 35 angeordnet, welche
Bedienelemente 36 für die Betätigung der verschie-
denen Antriebe aufweist und die weiterhin dazu dient,
die Ladevorrichtung 1 bei deren Fortbewegung auf
der Verkehrsfläche bzw. der Ladefläche des Trans-
portfahrzeuges zu dirigieren bzw. zu manövrieren.

[0046] Die Handhabe 35 weist eine leicht nach hin-
ten geneigte, aus ihrer Verstaustellung (Fig. 7) tele-
skopisch in eine Betriebsstellung (Fig. 8) ausfahrba-
re Deichsel 37 auf. Der die Verstellung der Länge der
Deichsel 37 bewirkende Längenverstellantrieb ist da-
bei – über die Steuerung der Ladevorrichtung 1 – in
dem Sinne invers mit der Antriebseinheit der Hubein-
richtung 4 gekoppelt, dass sich beim Anheben der
Ladestruktur 3 die Länge der Deichsel 37 im Wesent-
lichen in dem Maße verkürzt, wie die Ladestruktur 3
angehoben wird, so dass im Ergebnis die Griffe 38
der Handhabe 35 beim Heben der Ladestruktur 3 zu-
mindest im Wesentlichen auf einer konstanten Hö-
he verbleiben. Entsprechendes gilt beim Absenken
der Ladestruktur 3. Über an der Handhabe 35 ange-
ordnete Bedienelemente 36 sind bei dieser Ausfüh-
rungsform im Übrigen auch die den Rädern 29, 30
zugeordneten Bremsen betätigbar.

[0047] Andere markante Abweichungen der Ausfüh-
rungsform nach den Fig. 7 bis Fig. 10 von derjenigen
nach den Fig. 1 bis Fig. 6 bestehen in konstruktiven
Details des Scherenhebers 17 sowie der Ausziehfüh-
rung 13 für den Frachtgutträger 12, wobei die Ab-
weichungen allerdings ohne Auswirkung sind auf die
grundsätzliche Funktion, so dass die vorstehenden
Erläuterungen der ersten Ausführungsform im We-
sentlichen auch für die zweite gelten. Anders gestal-
tet als bei der ersten Ausführungsform sind bei der
zweiten im Übrigen auch die Räder 29, 30. Diese sind
seitlich an dem Frachtgutträger 12 angeordnet, so
dass sie – im Interesse einer gesteigerten Tauglich-
keit für die Nutzung auf unebenen Verkehrsflächen –
einen vergleichsweise großen Durchmesser aufwei-
sen können.

[0048] Mit der Steuerung der Ladevorrichtung kön-
nen im Übrigen insbesondere Lastsensoren verbun-
den sein, die den Rädern 29, 30 und/oder den Stütz-
füßen 8 der Basisstruktur 2 zugeordnet sind. Durch
Überwachung der Belastungssituation an den Stütz-
füßen 8 und/oder den Rädern 29, 30 können Belas-
tungszustände, die für die Standsicherheit der Lade-
vorrichtung 1 kritisch werden könnten, frühzeitig er-
kannt werden, und es kann eine (z. B. akustische)
Warnung und/oder ein automatisches Sperren eines
oder mehrerer Antriebe erfolgen.
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[0049] Was die in Fig. 11 veranschaulichte Ausfüh-
rungsform angeht, so erklärt sich diese ohne weite-
res aus den vorstehenden Erläuterungen der Fig. 1
bis Fig. 10. Hinzuweisen ist allerdings auf die gut
erkennbare leichte Kröpfung der Lenker 19 und 20
des Scherenhebers 17 dergestalt, dass das im Kreu-
zungspunkt 18 vorgesehene Gelenk nicht exakt auf
den Verbindungslinien VL19 und VL20 der beiden je-
weils endseitig an den Lenkern 19, 20 angeordneten
Lager liegt, sondern vielmehr geringfügig gegenüber
diesen Verbindungslinien nach oben versetzt. Umge-
kehrt ist der Anlenkungspunkt 40 der Hydraulikzylin-
der 32 an den Lenkern 19 geringfügig gegenüber der
Verbindungslinie VL19 von dessen endseitigen La-
gern nach unten versetzt. Auf diese Weise ergibt sich
ein Scherenheber 17, der in seiner (gezeigten) voll-
ständig eingefahrenen Konfiguration so flach ist, dass
er nicht (geringfügig nach oben zwischen die Aus-
ziehführungen 13 ragend) nur unter der Ladestruktur
3 Platz findet, sondern auch noch eine hinreichende
Bodenfreiheit 41 verbleibt, und das bei einer für das
Heben schwerer Lasten hinreichend starken Dimen-
sionierung der Lenker 19, 20 und einem auf das He-
ben schwerer Lasten abgestimmten Kinematik des
Antriebs. Zu erkennen ist in Fig. 11 auch, dass der
Hubrahmen 11 und die beiden mit diesem über die
Ausziehführungen 13 verbundenen Rahmenteile 42
des Frachtgutträgers 12, wie bereits in den Fig. 1 bis
Fig. 6 veranschaulicht, im Wesentlichen in der selben
Ebene liegen, wobei in der eingefahrenen Stellung
des Frachtgutträgers 12 der Hubrahmen 11 zwischen
den Rahmenteilen 42 des Frachtgutträgers Platz fin-
det.

[0050] Bei beiden Ausführungsformen stellt sich
der Ablauf beim Beladen eines Transportfahrzeugs
mit Frachtgut F (einschließlich des Beförderns des
Frachtguts zum Transportfahrzeug) typischerweise
wie folgt dar:
Die Ladevorrichtung 1 wird mit abgesenkter Lade-
struktur 3 und auf deren eingefahrenen Frachtgut-
träger 12 aufgenommenem Frachtgut F – auf den
an dem Frachtgutträger 12 angeordneten Rädern
29, 30 – auf der Verkehrsfläche V zum Transport-
fahrzeug bewegt, wobei die Ausziehführung verrie-
gelt und Basisstruktur 2 mittels der Hubeinrichtung
4 vollständig angehoben ist. Die Ladevorrichtung 1
wird benachbart zum Transportfahrzeug, nahe der
Zugangsöffnung zu dessen Ladefläche positioniert,
und zwar mit der Ausziehrichtung A zum Transport-
fahrzeug weisend. Je nach den Geländeverhältnis-
sen können bzw. sollten in dieser Situation die Räder
29, 30 gebremst werden. Zum Absetzen der Basis-
struktur 2 auf der Verkehrsfläche und anschließen-
dem Anheben der Ladestruktur 3 wird die Hubeinrich-
tung 4 betätigt, und zwar so lange, bis sich die Rä-
der 29, 30 des Frachtgutträgers 12 geringfügig über
dem Niveau der Ladefläche des Transportfahrzeugs
befinden. Ggf. angezogenen Bremsen der Räder 29,
30 können wieder gelöst werden. Nach dem Entrie-

geln der Ausziehführung 13 wird der Frachtgutträ-
ger 12 unter Nutzung der Ausziehführung 13 (und
des ggf. vorhandenen Ausfahrantriebs) in Auszieh-
richtung A verfahren und gelangt dabei zunehmend
über die Ladefläche des Transportfahrzeugs. Sobald
sich die frontseitigen Räder 29 des Frachtgutträgers
12 über der Ladefläche des Transportfahrzeugs be-
finden, wird die Ladestruktur 3 mittels der Hubein-
richtung 4 so weit abgesenkt, dass die frontseitigen
Räder 29 des Frachtgutträgers 12 auf der Ladeflä-
che des Transportfahrzeugs aufsetzen. Der Fracht-
gutträger 12 wird – unter fortgesetzter Nutzung der
Ausziehführung 13 (und ggf. des Ausfahrantriebs) –
weiter in Ausziehrichtung A verfahren, wobei auch
die rückwärtigen Räder 30 des Frachtgutträgers 12
auf der Ladefläche des Transportfahrzeugs aufset-
zen. Die Bremsen der Räder 29, 30 werden angezo-
gen. Die Hubeinrichtung 4 wird im Sinne eines An-
hebens der Basisstruktur 2 betätigt. Bei vollständig
angehobener Basisstruktur 2 wird diese unter Nut-
zung der Ausziehführung 13 (und ggf. des Ausfahran-
triebs) eingefahren, d. h. unter die Ladestruktur 3 ge-
schoben. Anschließend wird die Ausziehführung 13
verriegelt. Die Bremsen werden gelöst, und die Lade-
vorrichtung 1 kann auf der Ladefläche des Transport-
fahrzeugs an ihre endgültige Position rangiert wer-
den. Je nach den Standverhältnissen des Trägerfahr-
zeugs können bzw. sollten bei Erreichen der endgülti-
gen Position die Räder 29, 30 gebremst werden. Mit-
tels der Hubeinrichtung 4 wird die Ladestruktur 3 ge-
ringfügig angehoben, nämlich so weit, bis die Räder
29, 30 von der Ladefläche des Transportfahrzeugs
abheben. In dieser Stellung wird die Hubeinrichtung 4
gesperrt. Je nach Bedarf kann das – auf der Ladevor-
richtung 1 verbleibende – Frachtgut F mittels geson-
derter Sicherungsmittel direkt am Transportfahrzeug
gegen Verrutschen etc. gesichert werden.

[0051] Zum Entladen von Frachtgut aus dem Trans-
portfahrzeug wird in umgekehrter Reihenfolge vorge-
gangen.

Patentansprüche

1.  Ladevorrichtung (1), insbesondere um Frachtgut
(F) auf einer Verkehrsfläche (V) zu befördern und in
ein Transportfahrzeug ein- bzw. aus diesem auszu-
laden, umfassend eine Basisstruktur (2), eine Lade-
struktur (3) mit einer Frachtgutaufnahme (10) und ei-
ne zwischen der Basisstruktur (2) und der Ladestruk-
tur (3) doppelt wirkende Hubeinrichtung (4), gekenn-
zeichnet durch die folgenden Merkmale:
die Ladestruktur (3) umfasst einen Hubrahmen (11),
an welchem die Hubeinrichtung (4) angreift, und ei-
nen Frachtgutträger (12), der an dem Hubrahmen
(11) über eine Ausziehführung (13) mit einer quer zur
Hubrichtung (B) orientierten Ausziehrichtung (A) ge-
lagert ist und die Frachtgutaufnahme (10) aufweist;
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ein der Fortbewegung der Ladevorrichtung (1) auf der
Verkehrsfläche (V) dienendes Fahrwerk (43) ist Teil
des Frachtgutträgers (12).

2.  Ladevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Fahrwerk (43) Räder (29,
30), bevorzugt vier Räder (29, 30) umfasst, welche
besonders bevorzugt randseitig an dem Frachtgutträ-
ger (12) angeordnet sind.

3.  Ladevorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest ein Teil der Räder
(29, 30) lenkbar ist.

4.    Ladevorrichtung nach Anspruch 2 oder An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
ein Teil der Räder (29, 30) Bremsen aufweist, welche
bevorzugt fernbetätigbar sind.

5.   Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Basis-
struktur (2) seitwärts nicht über die Breite des Fahr-
werks (43), insbesondere die Spurbreite der Räder
(29, 30) hinaus erstreckt.

6.  Ladevorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Breite der Basisstruktur (2)
auf deren der Ausziehrichtung (A) entgegengesetz-
ten Seite der Breite des Fahrwerks (43), insbesonde-
re die Spurbreite der Räder (30) entspricht.

7.   Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass an der Basis-
struktur (2) Stützfüße (8) angeordnet sind.

8.  Ladevorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest einem der Stützfüße
(8) ein Lastsensor zugeordnet ist.

9.    Ladevorrichtung nach Anspruch 7 oder An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
einer der Stützfüße (8) seitwärts ausfahrbar, auszieh-
bar oder ausklappbar ist.

10.  Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass an der Basis-
struktur (2) keine Räder angeordnet sind.

11.  Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein zwischen
dem Hubrahmen (11) und dem Frachtgutträger (12)
wirkender Ausfahrantrieb vorgesehen ist.

12.  Ladevorrichtung nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass auf den Ausfahrantrieb ei-
ne Steuerung einwirkt, welche die Ausfahrbewe-
gung unter Berücksichtigung von sicherheitsrelevan-
ten Kenngrößen steuert.

13.    Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Frachtgutträger (12), bevorzugt im Bereich frontseiti-
ger Räder (29), mindestens ein Sensor zur Erfassung
der Position des Frachtgutträgers (12) relativ zu einer
Ladefläche angeordnet ist.

14.  Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Hubein-
richtung (4) einen Scherenheber (17) umfasst.

15.  Ladevorrichtung nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens einer der Lenker
(19, 20) des Scherenhebers gekröpft ist und/oder ein
Antriebselement (32) versetzt zum Gelenkpunkt (18)
an einem der Lenker (19) angreift.

16.   Ladevorrichtung nach Anspruch 14 oder An-
spruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die in
Ausziehrichtung (A) gelegene Lagerung des Sche-
renhebers (17) an der Basisstruktur (2) als Festlager
(21) ausgeführt ist.

17.  Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Hubein-
richtung (4) eine elektrische oder eine elektro-hydrau-
lische Antriebseinheit und eine dieser zugeordnete
elektrische Speichereinheit umfasst.

18.  Ladevorrichtung nach Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, dass die elektrische Speicherein-
heit der Antriebseinheit am Hubrahmen (11), bevor-
zugt an dessen in Ausziehrichtung (A) weisender
Frontseite angeordnet ist.

19.   Ladevorrichtung nach Anspruch 17 oder An-
spruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die elek-
trische Speichereinheit der Antriebseinheit als Wech-
selakku ausgeführt ist.

20.    Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche
17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die elek-
trische Speichereinheit der Antriebseinheit einen an
die elektrische Anlage eines als Kraftfahrzeug ausge-
führten Transportfahrzeugs anschließbaren Ladean-
schluss aufweist.

21.    Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Frachtgutträger (12) frontseitig mindestens eine ver-
änderlich positionierbare Behelfsrolle angeordnet ist.

22.  Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass der Fracht-
gutträger (12) relativ zum Hubrahmen (11) verriegel-
bar ist.

23.  Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Hubein-
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richtung (4) in einer teilweise angehobenen Stellung
der Ladestruktur (3) sperrbar ist.

24.    Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Hubrahmen (11) an dessen der Ausziehrichtung (A)
entgegengesetzten Ende eine Bedienelemente auf-
weisende Handhabe (35) angeordnet ist.

25.  Ladevorrichtung nach Anspruch 24, dadurch
gekennzeichnet, dass die Handhabe (35) schwenk-
bar oder einschiebbar am Hubrahmen (11) oder an
der Basisstruktur (2) angebracht ist.

26.  Ladevorrichtung nach Anspruch 24, dadurch
gekennzeichnet, dass die Handhabe (35) eine aus-
fahrbare Deichsel (37) aufweist, wobei die Ausfahr-
richtung der Deichsel (37) bevorzugt in rückwärtiger
Richtung geneigt schräg zur Hubrichtung (B) orien-
tiert ist.

27.  Ladevorrichtung nach Anspruch 26, dadurch
gekennzeichnet, dass die Länge der Deichsel (37)
mittels eines Längenverstellantriebs veränderbar ist,
wobei der Längenverstellantrieb bevorzugt phasen-
weise mit dem Hubantrieb invers koppelbar ist.

28.  Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass der Fracht-
gutträger (12), insbesondere als Teil eines auswech-
selbaren Aufsatzes, eine Ladeplattform (9), mindes-
tens eine Schüttgutaufnahme oder eine Spezialhalte-
rung aufweist.

29.  Ladevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass der Fracht-
gutträger (12) zur Anbringung von Befestigungs- und/
oder Sicherungsmitteln für das Frachtgut geeignete
Halterungen aufweist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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